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BESCHLUSSVORLAGE 
 

nicht öffentlich 
 

 
 

 
Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Heide-Touristik Neuenkirchen;  

Verlustausgleich und Entlastung 
 

 

Beratungsfolge 

Gremium Behandlung Termin 
  

Ja Nein Enth. 

Betriebsausschuss Vorberatung 15.01.2018    

Verwaltungsausschuss Vorberatung 18.01.2018    

Gemeinderat Neuenkirchen Entscheidung 23.01.2018    

 
 

 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG / EMPFEHLUNGSBESCHLUSS: 

 
1. Der Jahresabschluss 2016 wird mit einem Jahresverlust von 37.430,73 Euro bei einer 

Bilanzsumme von 1.065.677,90 Euro festgestellt.  
 

2. Der Jahresverlust 2016 ist durch die Gemeinde Neuenkirchen auszugleichen.  
 

3. Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 
 
 
SACHVERHALT / RECHTSLAGE; STELLUNGNAHME DES AMTES: 
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Heide-Touristik Neuenkirchen wurde von der 
Gemeinde Neuenkirchen erstellt. Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einer Bilanzsumme 
von 1.065.677,90 Euro (Vorjahr: 1.087.261,43 Euro) und einem Jahresverlust von 37.430,73 
Euro (Vorjahr: -7.635,84 Euro) ab.  



 
Die Pflichtprüfung führte der Wirtschaftsprüfer Conrad Kannengiesser aus Bremen durch.  
 
Der Wirtschaftsprüfer erteilte für das Geschäftsjahr 2016 einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk.  
 
Nach § 4 Abs. 4 Nr. 8 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Heide-Touristik 
Neuenkirchen schlägt der Betriebsausschuss dem Rat die Feststellung des 
Jahresabschlusses und die Behandlung des Ergebnisses vor. Der Rat stellt den 
Jahresabschluss und den Lagebericht innerhalb eines Jahres nach Ende des 
Wirtschaftsjahres fest. Zugleich beschließt er über die Entlastung der Betriebsleitung sowie 
über die Behandlung des Jahresverlustes (§ 33 Eigenbetriebsverordnung).  
 
Die Betriebsleitung empfiehlt, den Jahresabschluss inkl. Lagebericht in der vorgelegten Form 
festzustellen und den Verlust durch die Gemeinde Neuenkirchen auszugleichen.  
 
 
 
HAUSHALTSMÄSSIGE BEURTEILUNG: 
 
 
 
Mittel zum Ausgleich des Jahresverlustes stehen zur Verfügung 
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